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1 Aufgabenstellung 

Für ein Wohngebiet am Salzweg in Zeulenroda-Treibes ist die Aufstellung desBebau-
ungsplans „Wohngebiet westlich des Salzweges“ geplant. Für das Plangebiet ist der 
Schallschutz gegen Außenlärm ausgehend von GEwerbelärm der umliegenden ge-
werblichen Anlagen sowie von Straßenverkehr zu untersuchen und zu beurteilen. 

 

2 Ausgangsdaten 

Der Ausarbeitung der Untersuchung liegen folgende Planunterlagen zu Grunde: 

Planinhalt  Maßstab Stand erstellt 

Bebauungsplan „Wohngebiet westlich 
des Salzweges“ der Stadt Zeulenroda-
Triebes 

 1 : 1000 24.10.2022 Gesellschaft für Ökologie  
und Landschaftsplanung, 
07570 Weida 

 

Zur Ermittlung der örtlichen Gegebenheiten innerhalb des Bebauungsplangebiets 
wurde am 31.05.2023 eine Ortsbegehung mit Befragungen der im Einflussbereich des 
Plangebiets liegenden gewerblichen Anlagen durchgeführt. 

 

3 Örtliche Gegebenheiten 

In dem Bebauungsplangebiet soll ein allgemeines Wohngebiet im Sinn der BauNVO 
/1/ ausgewiesen werden. Folgende Gweerbebetriebe befinden isch im Einflussbereich 
des Plangebiets: 

Betrieb gewerbliche Anlage 

Wasserversorgungs- und Abwasser-
behandlungwerke Zeulenroda 

Zweckverband Wasser/Abwasser 

Berkemann GmbH & Co. KG Schuhproduktion 

Remotec Bernd Schöler Reparatur von Baumaschinen 

AVEX Mineralölhandels- 
gesellschaft mbH 

Tankstelle 

Preisfuchs, KiK, Landfleischerei  kleines Einkaufszentrum mit Getränkemarkt, 
Fleischerei und Bekleidungsgeschäft 

KS Automobile Autovertrieb und Autowerkstatt 

Abbildung 1: Betriebe in der Umgebung des Plangebiets 

Das Gelände innerhalb des Plangebiets fällt leicht von Südwest nach Nordost ab. Im 
Anhang 1 ist ein Entwurf des Bebauungsplans dargestellt. 
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4 Beurteilungsgrundlagen 

Gemäß § 50 BImSchG /2/ sind bei Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltein-
wirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 
sowie auf sonstige schutzbedürftigen Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  

Wie dem Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 /3/ zu entnehmen ist, sind für Gewerbelärm 
bei der Bauleitplanung den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen folgende Ori-
entierungswerte für den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unter-
schreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets 
oder der betreffenden Baufläche verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz 
vor Lärmbelastung zu erfüllen: 

Flächennutzung  
gemäß BauNVO /1/ 

Orientierungswert im  
Beurteilungszeitraum 

 Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet 55 dB 45 dB bzw.40 dB 

Abbildung 2 : schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie für Geräusche von öffentlichen Betrieben gelten. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, 
Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung 
der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit 
den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.  

Die Orientierungswerte gelten für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die 
Zulassung von Einzelvorhaben oder den Schutz einzelner Objekte. Sie unterscheiden 
sich nach Zweck und Inhalt von immissionsschutzrechtlich festgelegten Werten wie 
etwa den Immissionsrichtwerten der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
– TA Lärm /4/. 

Zusätzlich zur Einhaltung der Orientierungswerte sind die nachfolgend genannten An-
forderungen der TA Lärm zu berücksichtigen. 

 Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um 
nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten 
(Spitzenpegelkriterium). 

 Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchs-
ten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

 Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist an Werktagen in der Zeit von 6 - 7 Uhr 
und 20 - 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 6 - 9 Uhr, 13 - 15 Uhr 
und 20 - 22 Uhr ein Zuschlag von 6 dB(A) für diese Tageszeiten mit erhöhter Emp-
findlichkeit (Ruhezeitenzuschlag) zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für Misch- und 
Gewerbegebiete. 
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5 Berechnungsgrundlagen 

Den Berechnungen, die mit dem Computerprogramm Cadna/A der Fa. Datakustik 
GmbH, Gilching durchgeführt werden, liegen folgende Richtlinien und Regelwerke zu 
Grunde: 

 DIN ISO 9613-2, Entwurf /5/ 

 VDI 2720 /6/ 

 RLS-19 /7/ 

 Parkplatzlärmstudie /8/ 

Mittels der vorliegenden Daten wird eine Immissionsprognose gemäß TA Lärm unter 
Berücksichtigung der abschirmenden und reflektierenden Wirkung bestehender Ge-
bäude und der vorhandenen Topographie durchgeführt. 

 

6 Schallemissionen 

Die Schallemission betreffende Eingabedaten sowie die örtliche Lage der Schallquel-
len sind im Anhang 2 dokumentiert. Die Schallimmissionen in der Nachbarschaft aus-
gehend von den gewerblichen Anlagen werden vor allem durch folgende Schallquellen 
verursacht: 

 Schallabstrahlung der Außenbauteile lauter Räume 

 Lkw-Fahrverkehr 

 Pkw-Park- und Fahrverkehr 

 technische Anlagen 

Zur Berechnung der Schallemission des Lkw-Verkehrs auf den Betriebsgeländen wird 
entsprechend dem Technischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen 
durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, 
Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten /9/ ein auf eine Stunde bezogener Schallleistungspegel 
von L’WA,1h = 63 dB herangezogen.  

Die Berechnung der Schallemission von Parkplätzen erfolgt nach der Parkplatzlärm-
studie /8/ unter Berücksichtigung eines Taktmaximalpegel-Zuschlags von 4 dB(A). 
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6.1 Zweckverband Wasser/Abwasser 

Für die Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungwerke Zeulenroda werden fol-
gende Schallquellen angesetzt: 

Schallquelle Anzahl  Einwirkzeit 

laute Räume mit einem Schalldruck-
pegel von Li = 80 dB(A) nach Südost 
(nur EG), SW und Nordwest 

 10 Stunden im Tagzeitraum 
zwischen  
7 und 20 Uhr 

Abluftanlage mit einem Schallleis-
tungspegel von Lw = 90 dB(A) 

 

Pkw-Parkplatz 158 Bewegungen 

18 Bewegungen 

außerhalb Ruhezeit 

innerhalb Ruhezeiten 

Lkw-Verkehr 10 Bewegungen von 
öffentlicher Straße und 
zurück 

2 Bewegungen 

außerhalb Ruhezeit 
 
 

innerhalb Ruhezeiten 

Abbildung 3: Schallquellen Zweckverband Wasser/Abwasser 

6.2 Berkemann GmbH & Co. KG 

Für den Betrieb der Fa. Berkemann GmbH & Co. KG werden folgende Schallquellen 
angesetzt: 

Schallquelle Anzahl Einwirkzeit 

laute Räume mit einem Schalldruck-
pegel von Li = 80 dB(A), Logistikbe-
reich Li = 75 dB(A) 

 13 Stunden außerhalb 
Ruhezeiten, 3 Stunden in-
nerhalb Ruhezeiten, lauteste 
Nachtstunde 

Pkw-Parkplatz 350 Bewegungen 

81 Bewegungen 

23 Bewegungen 

außerhalb Ruhezeit 

innerhalb Ruhezeiten 

lauteste Nachtstunde 

Lkw-Verkehr 7 Bewegungen von 
Schopperstraße zum 
Zentrallager und weiter 
zur Albin-May-Straße 

3 Bewegungen 

außerhalb Ruhezeit 
 
 
 

innerhalb Ruhezeiten 

Abbildung 4: Schallquellen Fa. Berkemann GmbH & Co. KG 

Nach Auskunft einer Mitarbeiterin der Fa. Berkemann erfolgt nachts kein Lkw-Verkehr. 
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6.3 Remotec Bernd Schöler 

Für den Betrieb der Fa. Remotec Bernd Schöler werden folgende Schallquellen ange-
setzt: 

Schallquelle Anzahl Einwirkzeit 

Halle mit einem Schalldruckpegel von 
Li = 85 dB(A), Tore Südostfassade 
geöffnet 

 10 Stunden außerhalb 
Ruhezeiten, 2 Stunden in-
nerhalb Ruhezeiten 

Lkw-Verkehr An-/Abfahrt mit 7 
Bewegungen auf der  
Albin-May-Straße 

3 Bewegungen 

außerhalb Ruhezeit 
 
 

innerhalb Ruhezeiten 

Abladen Baumaschinen von Südost-
fassade der Halle mit einem Schall-
leistungspegel von Lw = 109 dB(A)  

 2 Stunden außerhalb 
Ruhezeiten, 1 Stunde in-
nerhalb Ruhezeiten 

Abbildung 5: Schallquellen Fa. Remotec Bernd Schöler 

6.4 AVEX-Tankstelle 

Die AVEX-Tankstelle an der Schopperstraße ist von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Für den 
Betrieb werden folgende Schallquellen angesetzt. Grundlage für die Ermittlung der 
Emissionen der Tankstelle ist der „technische Bericht zur Untersuchung der Ge-
räuschemissionen und -immissionen von Tankstellen“ /10/. 

Schallquelle Anzahl Einwirkzeit 

Bereich Zapfsäulen Schallleistungs-
pegel Lwr, 1h = 90,7 dB(A) 

40 Betankungen/h 13 Stunden außerhalb 
Ruhezeiten, 3 Stunden in-
nerhalb Ruhezeiten 

Luftdruckstation/Staubsauger mit ei-
nem Schallleistungspegel von  
Lw = 80 dB(A) 

 

Fahrstrecke zu Zapfsäulen und  
zurück zu öffentlicher Straße 

40 Fahrzeuge/h,  
davon 2 Lkw 

Waschanlage bei geöffneten Toren 
mit einem Innenpegel von  
Li = 90 dB(A) 

 

Lkw von Schoppauer Straße zu den 
Tankschächten und zurück zur 
Schopperstraße 

1 Lkw 

1 Lkw 

außerhalb Ruhezeit 

innerhalb Ruhezeiten 

Betankung mit einem Schallleistungs-
pegel von Lwr, 1h = 94,6 dB(A) 

 1h außerhalb Ruhezeit 

1h innerhalb Ruhezeiten 

Abbildung 6: Schallquellen AVEX-Tankstelle 
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6.5 Preisfuchs, KiK, Landfleischerei 

Die Öffnungszeiten in dem kleinen Einkaufszentrum an der Schopperstraße liegen zwi-
schen 8 und maximal 1830 Uhr. Für den Parkplatz werden folgende Frequentierungen 
angesetzt: 

Schallquelle Anzahl Einwirkzeit 

Pkw-Parkplatz 1.963 Bewegungen außerhalb Ruhezeiten 

Abbildung 7: Schallquellen Preisfuchs, KiK, Landfleischerei 

Die sonstigen Schallquellen des Einkaufszentrums können in Bezug auf das zu unter-
suchende Plangebiet vernachlässigt werden. 

 

6.6 KS Automobile 

Für den Betrieb der Fa. Remotec Bernd Schöler werden folgende Schallquellen ange-
setzt: 

Schallquelle Anzahl Einwirkzeit 

Halle mit einem Schalldruckpegel von 
Li = 80 dB(A) 

 10 Stunden außerhalb 
Ruhezeiten, 2 Stunden in-
nerhalb Ruhezeiten 

Pkw-Stellplätze 130 Bewegungen 

10 Bewegungen 

außerhalb Ruhezeiten 

innerhalb Ruhezeiten 

Abbildung 8: Schallquellen KS Automobile 

 

7 Schallimmissionen und Beurteilung 

7.1 Beurteilungspegel 

Zur Beurteilung der Schallsituation werden die Beurteilungspegel, die durch den Be-
trieb der in 6. genannten gewerblichen Anlagen verursacht werden, innerhalb des zu 
untersuchenden Plangebiets berechnet.  

In den Abbildungen 9 bis 12 sind die Beurteilungspegel der gewerblichen Anlagen als 
Flächen gleicher Lautstärke für das Erd- und Obergeschoss für den Tag- und Nacht-
zeitraum dargestellt.  
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Abbildung 9: Schallimmissionen ausgehend von gewerblichen Anlagen im Tagzeitraum,  
Höhe Erdgeschoss 
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Abbildung 10: Schallimmissionen ausgehend von gewerblichen Anlagen im Tagzeitraum,  

Höhe Obergeschoss 

50

45

55

50

45

48

9

5

1

Albin-May-Straße

S
alzw

eg

Beurteilungspegel in dB(A)

Baugrenzen

Zweckverband

WA

WA

0 10 20 30 40 50 m



 

Bericht Nr. 8651 vom 05.06.2023  Seite 10 von 19 

 
Abbildung 11: Schallimmissionen ausgehend von gewerblichen Anlagen im Nachtzeitraum,  

Höhe Erdgeschoss 
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Abbildung 12: Schallimmissionen ausgehend von gewerblichen Anlagen im Nachtzeitraum,  

Höhe Obergeschoss 

Wie die Iso-dB-Darstellungen zeigen, werden im Tagzeitraum innerhalb der Baugren-
zen des Bebauungsplangebiets Beurteilungspegel von maximal 52 dB(A) und im 
Nachtzeitraum von maximal 36 dB(A) verursacht. Die für gewerbliche Anlagen gelten-
den Orientierungswerte werden somit unterschritten. 
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7.2 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Da kein Lkw-Verkehr im Nachtzeitraum auf den Grundstücken der gewerblichen Anla-
gen erfolgt, ist sichergestellt, dass die von der Druckluft-Bremsanlage von Lkw’s aus-
gehenden kurzzeitigen Geräuschspitzen im Tagzeitraum eingehalten werden.  

Ausgehend von Türenschließen bei Pkw’s sind ausreichende Abstände von den Park-
plätzen der gewerblichen Anlagen zu dem Plangebiet vorhanden, um das Spitzenpe-
gelkriterium auch imNachtzeitraum nicht zu verletzen. 

 

 

8 Öffentlicher Straßenverkehr 

8.1 Schallemissionen und –immissionen sowie Beurteilung 

Für die Bundesstraße 94 Schoppauer Straße liegen Verkehrszahlen (Stand 2017) mit 
einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke von DTV = 4.800 Kfz/24 h vor. Zur 
Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrsentwicklung wird der vorgenannte Wert um 
20 % erhöht. 

Für den Salzweg sowie die Albin-May-Straße liegen keine Verkehrszahlen vor. Auf 
Grund von Erfahrungswerten wird für den Salzweg eine duchschnittliche tägliche Ver-
kehrsstärke von DTV = 1.000 Kfz/24 h und für die Albin-May-Straße von 200 Kfz/24 h 
geschätzt. 

In den Abbildungen 3 bis 16 sind die durch Straßenverkehr verursachten Beurteilungs-
pegel als Flächen gleicher Lautstärke für das Erd- und Obergeschoss für den Tag- und 
Nachtzeitraum dargestellt.  
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Abbildung 13: Schallimmissionen ausgehend von Straßenverkehr im Tagzeitraum,  

Höhe Erdgeschoss 
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Abbildung 14: Schallimmissionen ausgehend von Straßenverkehr im Tagzeitraum,  

Höhe Obergeschoss 
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Abbildung 15: Schallimmissionen ausgehend von Straßenverkehr im Nachtzeitraum,  

Höhe Erdgeschoss 
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Abbildung 16: Schallimmissionen ausgehend von Straßenverkehr im Nachtzeitraum,  

Höhe Obergeschoss 

Wie die Iso-dB-Darstellungen zeigen, werden im Tagzeitraum innerhalb der Baugren-
zen des Bebauungsplangebiets durch den Straßenverkehr Beurteilungspegel von ma-
ximal 59 dB(A) und im Nachtzeitraum von maximal 51 dB(A) verursacht. Die für Ver-
kehrslärm geltenden Orientierungswerte werden im Tagzeitraum um 4 dB(A) und im 
Nachtzeitraum um 6 dB(A) überschritten. 
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8.2 Schallschutzmaßnahmen 

Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Schallschutzwänden oder –wällen sind 
aufgrund der Lage des Plangebiets nicht möglich. Somit wird die Ausführung passiver 
Schallschutzmaßnahmen in Form einer ausreichenden Dimensionierung der Fenster 
sowie geeigneter Lüftungseinrichtungen empfohlen. 

 

 

9 Textliche Festsetzungen im Bebauungsplan 

Folgende textlichen Festsetzungen werden zur Aufnahme in den Bebauungsplan emp-
fohlen: 

- Die Schalldämmung der Fassaden ist entsprechend der für das Plangebiet erstellten 
Untersuchung des Schallschutzes gegen Außenlärm gemäß DIN 4109:2018-01 zu 
dimensionieren (s. Bericht 8651 des Ingenieurbüros Arnulf Bührer vom 05.06.2023).  

- Für Schlafräume (Schlafzimmer und Kinderzimmer), bei denen Beurteilungspegel 
von > 45 dB(A) im Nachtzeitraum auftreten, sind schallgedämmte Lüftungseinrich-
tungen vorzusehen, um einen aus hygienischen Gründen erforderlichen Mindest-
luftwechsel bei gleichzeitiger Einhaltung der Anforderungen an die Schalldämmung 
der Fassaden sicher zu stellen. Hierfür kommen insbesondere schalldämmende 
Lüftungseinrichtungen in Betracht, die bei der Berechnung der resultierenden 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile zu berücksichtigen sind. 

 

9 Qualität der Prognose 

Derzeitig gibt es keine allgemein anerkannten und eingeführten Methoden zur qualita-
tiven Kennzeichnung der Aussagequalität von Schall-Immissionsprognosen.  

In der Literatur /11/ ist die Vorgehensweise bei der Berechnung der Unsicherheit des 
Beurteilungspegels mit dem von uns verwendeten Schallausbreitungsprogramm 
Cadna/A ausführlich beschrieben. 

Die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse wird bestimmt durch die Ausbreitungsal-
gorithmen und die Messunsicherheit bei den angesetzten Schallleistungspegeln. 

Die Gesamtunsicherheit (Sigma) der prognostizierten Beurteilungspegel liegt bei den 
gewählten Ansätzen bei etwa  ≤ 2 dB(A). 
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Für den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschätzungen im Sinne einer 
konservativen oder worst case-Betrachtung angesetzt werden, entspricht der so prog-
nostizierte Beurteilungspegel direkt der oberen Vertrauensgrenze L0. Ein weiterer Zu-
schlag gemäß dem o.g. Zusammenhang ist somit nicht mehr erforderlich.  

 

Gera, den 05.06.2023 

Ingenieurbüro A. Bührer 

Beratende  Ingenieure  für 
Wärmeschutz und Akustik 

 
Arnulf Bührer 
Dipl.-Ing.(FH) für Bauphysik 
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